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Kooperationsabkommen
abgeschlossen zwischen

Das Unternehmen/die Forschungseinrichtung ______________ (Bezeichnung, Firmenname), mit Rechtssitz in ________________ (Adresse, PLZ, Gemeinde, Provinz), Steuernr. ____________, Mwst.Nr. ______________, in der Person des gesetzlichen Vertreters, _________________, geboren in _____________ am _________________, wohnhaft in ________________________ (Adresse, PLZ, Gemeinde, Provinz), bevollmächtigt zum Abschluss dieses Kooperationsabkommens kraft seiner Vertretungsbefugnis
(im Folgenden als „Leadpartner" bezeichnet)
und
Das Unternehmen/die Forschungseinrichtung ______________ (Bezeichnung, Firmenname), mit Rechtssitz in ________________ (Adresse, PLZ, Gemeinde, Provinz), Steuernr. ____________, Mwst.Nr. ______________, in der Person des gesetzlichen Vertreters, _________________, geboren in _____________ am _________________, wohnhaft in ________________________ (Adresse, PLZ, Gemeinde, Provinz), bevollmächtigt zum Abschluss dieses Kooperationsabkommens kraft seiner Vertretungsbefugnis
(im Folgenden als „Partner" bezeichnet)
und
Das Unternehmen/die Forschungseinrichtung ______________ (Bezeichnung, Firmenname), mit Rechtssitz in ________________ (Adresse, PLZ, Gemeinde, Provinz), Steuernr. ____________, Mwst.Nr. ______________, in der Person des gesetzlichen Vertreters, _________________, geboren in _____________ am _________________, wohnhaft in ________________________ (Adresse, PLZ, Gemeinde, Provinz), bevollmächtigt zum Abschluss dieses Kooperationsabkommens kraft seiner Vertretungsbefugnis
(im Folgenden als „Partner" bezeichnet)

nachstehend auch einzeln als „Partei" und gemeinsam als „Parteien" oder „Partner" bezeichnet.

1. Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrages ist die Regelung der Zusammenarbeit im Rahmen des Verbund Vorhabens
»FESR ____________ « (im Folgenden als „Projekt“ oder „Verbundvorhaben“ bezeichnet)
Die von jedem Partner durchzuführenden Arbeiten ergeben sich aus den jeweiligen Zuwendungsbescheiden der Partner. Jeder Partner ist für die Durchführung seiner Arbeiten selbst verantwortlich. Die Vorhabensbeschreibung – soweit sie sich auf Art, Umfang, Zeitplan der Arbeiten der Partner, Leistungs-, Finanzierungsregelung und die Kommunikation zwischen den Partnern bezieht – ist als Anlage A Bestandteil dieses Vertrages.
2. Laufzeit
Das Verbundvorhaben beginnt mit dem im Rahmen der Fördervereinbarung festgelegten Projektbeginn und endet mit Abgabe des Schlussberichtes beim Zuwendungsgeber.
3. Rechte und Pflichten
3.1 Die Partner werden sich in Bezug auf den Vertragsgegenstand über die erzielten Forschungsergebnisse bzw. den Fortgang der Arbeiten unterrichten, sowie die Zwischen- und Schlussberichte austauschen. Die Erfindungen, das Know- How, sowie allgemein Rechte am geistigen Eigentum, einschließlich Rechte an Softwares, die beim jeweiligen Partner bei Durchführung des Verbundvorhabens allein entstehen, verbleiben im Eigentum des jeweiligen Partners, dem das Recht an der entsprechenden Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten zusteht, vorbehaltlich der in den nachfolgenden Ziffern gewährten Nutzungsrechte. Bei gemeinschaftlichen Erfindungen (d. h. Erfindungen, an denen Mitarbeiter mehrerer Partner beteiligt sind und bei denen die Erfindungsanteile nicht getrennt nach den Partnern zum Schutzrecht angemeldet werden können), werden sich die betroffenen Partner von Fall zu Fall über die Eigentumsverhältnisse und die Anmeldung der Schutzrechte verständigen.
3.2 Die Partner räumen sich gegenseitig an Erfindungen, die beim jeweiligen Partner bei Durchführung des Verbundvorhabens allein entstehen sowie an den darauf angemeldeten oder erteilten Schutzrechten ein nichtausschließliches, nichtübertragbares, unentgeltliches Nutzungsrecht für die Dauer und Durchführung des Verbundvorhabens ein, vorausgesetzt, dass dieses für die Durchführung des Verbundvorhabens erforderlich ist.
Für eine weitergehende Nutzung erhält jeder Partner auf Verlangen, das innerhalb eines Jahres nach Projektende schriftlich beim jeweiligen Partner geltend zu machen ist, ein nichtausschließliches, nichtübertragbares Nutzungsrecht zu marktüblichen, vor einer beabsichtigten Nutzung zu vereinbarenden Bedingungen. Bei der Bemessung der marktüblichen Bedingungen sind die im Rahmen der Kooperation geleisteten und zur Erfindung notwendigen Beiträge des betreffenden Partners zu berücksichtigen; im Vergleich zu Bedingungen für Unbeteiligte wird dem betreffenden Partner ein signifikanter Abzug gewährt, der in besonders begründeten Fällen auch zu einem weitgehenden Entfall des Nutzungsentgelts führen kann.
Für Know-how und Urheberrechte, einschließlich Software, die beim jeweiligen Partner allein entstehen, gilt Ziff. 3.2 entsprechend, vorausgesetzt, dass dieses für die Durchführung des Verbundvorhabens erforderlich ist.
3.3 Über die Bearbeitung und Behandlung der bei Durchführung des Verbundvorhabens entstehenden gemeinschaftlichen Erfindungen, wie in Ziff. 3.1. definiert, werden sich die betroffenen Partner von Fall zu Fall verständigen. Die betroffenen Partner sind berechtigt, solche Erfindungen sowie darauf erteilte Schutzrechte für deren Laufzeit wie eigene zu benutzen und zu lizenzieren, ohne dass ein finanzieller Ausgleich stattfindet. Die Rechte der übrigen Partner bestimmen sich nach Ziff. 3.2. Für die bei Durchführung des Verbundvorhabens von Mitarbeitern mehrerer Partner gemeinsam geschaffenen Urheberrechte (sog. Miturheberrechte) gelten Ziff. 3.3 Sätze 2 und 3 entsprechend.
3.4 Die Partner räumen sich auf Verlangen an den bei ihnen bei Vertragsbeginn vorhandenen Erfindungen und Schutzrechten, soweit sie dazu berechtigt sind und soweit zur Durchführung des Verbundvorhabens notwendig, ein nichtausschließliches nichtübertragbares, unentgeltliches Nutzungsrecht für die Dauer und Durchführung des Verbundvorhabens ein. Ein hiernach eingeräumtes Nutzungsrecht berechtigt insbesondere nicht zur Bearbeitung oder Veränderung der Erfindung und des Schutzrechtes. Für bei Vertragsbeginn vorhandenes Know-how und vorhandene Urheberrechte, einschließlich Software, gilt Ziff. 3.4 entsprechend.
3.5 Im Falle von Software umfasst die in Ziff. 3.1. angeführte Pflicht zum Austausch von Ergebnissen und Informationen, sowie die Nutzungsrechte gemäß den Ziff. 3.2., 3.3. und 3.4. nicht den Quellcode/Programmiercode der betreffenden Software, welcher vom jeweiligen Partner nicht den anderen Partnern zur Verfügung gestellt und mitgeteilt werden muss.
4. Vertraulichkeit
Die Partner werden alle als geheimhaltungsbedürftig erklärten Informationen technischer oder geschäftlicher Art eines anderen Partners während und für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Beendigung des Verbundvorhabens vertraulich behandeln und nicht ohne schriftliche Zustimmung des betroffenen Partners Dritten zur Verfügung stellen. 
Diese Verpflichtung entfällt für Informationen, die:
· der Öffentlichkeit vor der Mitteilung an den empfangenden Partner bekannt oder allgemein zugänglich waren oder
· der Öffentlichkeit nach der Mitteilung an den empfangenden Partner ohne Mitwirken oder Verschulden desselben bekannt oder allgemein zugänglich werden
oder
· dem empfangenden Partner bei Erhalt der Information bereits bekannt waren oder
· Informationen entsprechen, die dem empfangenden Partner zu irgendeinem Zeitpunkt von einem berechtigten Dritten offenbart oder zugänglich gemacht werden oder
· von einem Mitarbeiter des empfangenden Partners ohne Kenntnis der Information entwickelt wurde.

5. Haftung
5.1 Kein Partner haftet für die Richtigkeit, der im Rahmen dieses Vertrages übermittelten, Forschungs- und Entwicklungsergebnisse. Desgleichen haftet kein Partner dafür, dass die von ihm gewährten Nutzungsrechte frei von Rechten Dritter ausgeübt werden können. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
5.2 Ansprüche der Partner gegeneinander, gegen ihre leitenden Mitarbeiter und gesetzlichen Vertreter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen auf Ersatz von Schäden aus Pflichtverletzungen und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beruhen.
6. Kündigung
6.1 Jeder Partner kann mit einer Frist von drei Monaten seine Beteiligung am Verbundvorhaben aus wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Weiterarbeit für den Partner unzumutbar geworden ist oder seine Förderung nachträglich wesentlich verringert wurde. Im Falle der Kündigung ist der Zuwendungsgeber von dem Partner über das Ausscheiden aus dem Verbundvorhaben zu informieren.
6.2 Im Falle des Ausscheidens eines Partners:
· enden die ihm gemäß Ziff. 3 eingeräumten Rechte, mit Ausnahme der Rechte nach Ziff. 3.2 Absatz 2, Ziff. 3.2 Absatz 3 i. V. m. Ziff. 3.2 Absatz 2 und Ziff. 3.3;
· bleibt er weiterhin zur Vertraulichkeit gemäß Ziff. 4 verpflichtet;
· bleiben die den anderen Partnern durch den vorliegenden Vertrag eingeräumten Nutzungs- und Benutzungsrechte unberührt;
· können, soweit die Fortführung des Verbundvorhabens sinnvoll erscheint, die nicht erfüllten Aufgaben des ausscheidenden Partners durch einen neuen Partner im Einvernehmen mit den verbleibenden Partnern übernommen werden
Die Verpflichtungen der anderen Partner gemäß Ziff. 3.2 Absatz 2, Ziff. 3.2 Absatz 3 i. V. m. Ziff. 3.2 Absatz 2, Ziff. 3.3, Ziff. 4 und Ziff. 5 dieses Vertrages gelten dem ausscheidenden Partner gegenüber nur für Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, die vor Zugang der Kündigung erzielt worden sind. Die gemäß Ziff. 6.2 verbleibenden Rechte des ausscheidenden Partners sowie seine Verpflichtungen gemäß Ziff. 3 - 5 gelten auch nach seinem Ausscheiden für alle Forschungs- und Entwicklungsergebnisse und Schutzrechte, die er aufgrund von Arbeiten erhält, deren Durchführung er im Rahmen des Verbundvorhabens übernommen bzw. begonnen hat.
6.3 Für den Fall, dass die Partner einvernehmlich feststellen, dass das mit dem Verbundvorhaben verfolgte Entwicklungsziel nicht erreicht werden kann und damit die Grundlage für den vorliegenden Vertrag entfällt, werden sich die Partner über das weitere Vorgehen einschließlich der Rechte an bis dahin entstandenen Forschungsergebnissen verständigen und gegebenenfalls darüber eine gesonderte Vereinbarung treffen.
6.4. Im Falle einer Kündigung bleiben die vom ausscheidenden Partner im Rahmen seiner vertraglichen Tätigkeit erworbenen alleinigen oder gemeinsamen Rechte an Ergebnissen, Erfindungen, Know-How, sowie Urheberrechte, inkl. Software, unberührt. vorbehaltlich der Bestimmungen in diesem Artikel zu den eingeräumten Nutzungsrechten.
7. Sonstiges
7.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages müssen als solche gekennzeichnet sein und bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für das Abbedingen des Schriftformerfordernisses.
7.2 Sofern von einem Partner durchzuführende Arbeiten durch Dritte ausgeführt werden, ist von dem Partner sicherzustellen, dass die hierbei entstehenden Ergebnisse den übrigen Partnern entsprechend den Bestimmungen dieses Vertrages zur Verfügung gestellt werden.
7.3 Dieser Vertrag steht unter dem Vorbehalt der Förderung aller Partner durch die Autonomen Provinz Bozen-Südtirol im Rahmen des operationellen Programms "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" EFRE 2020-2027 (Achse 1 "Forschung und Innovation"). Soweit dieser Vertrag keine
Regelung enthält, gelten die Bewilligungsbedingungen ergänzend. Insbesondere verpflichten sich die Partner den Leadpartner bei der Einhaltung der vertraglichen Pflichten im Rahmen der Fördervereinbarung zu unterstützen. Sobald verfügbar wird die Fördervereinbarung allen Partnern durch den Leadpartner zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.
7.4 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die Partner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Regelung entspricht. Entsprechendes gilt im Fall einer Lücke.
7.5 Alle Partner verpflichten sich die Bestimmungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne der Europäischen Datenschutzgrundverordnung Nr. 2016/679 (DSGVO) sowie der nationalen Gesetzgebung einzuhalten.
7.6 Sämtliche eventuelle Streitigkeiten, welche sich aus der Durchführung dieses Vertrages ergeben, unterliegen italienischem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche eventuelle Streitigkeiten ist Bozen.
7.7 Die Partner erteilen einen gemeinsamen Sonderauftrag mit Vertretungsmacht laut Artikel 1704 des ZGB an den Leadpartner für alle Beziehungen gegenüber der öffentlichen Verwaltung.
7.8 Im Falle von Unstimmigkeit zwischen der deutschen und der italienischen Fassung der vorliegenden Vereinbarung, gilt die deutsche Fassung.
8. Inkrafttreten
Dieser Vertrag tritt mit dem Unterzeichnungsdatum in Kraft.
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